
Landtag von Baden-Württemberg

15. Wahlperiode

Drucksache 15 / 2263

22. 08. 2012

1Eingegangen: 22. 08. 2012 / Ausgegeben: 08. 10. 2012

K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um einen eingetragenen Verein
zu verbieten?

2. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um einem Verein die Gemein -
nützigkeit zu entziehen?

3. Welche Vereine wurden in Baden-Württemberg in den vergangenen zwei Jah-
ren mit welcher Begründung verboten?

4. Welchen Vereinen wurde in Baden-Württemberg in den vergangenen zwei Jah-
ren die Gemeinnützigkeit entzogen?

5. Wie viele Verbotsverfahren verfolgt sie derzeit noch mit welcher Begründung?

6. Wie viele Verfahren zur Entziehung der Gemeinnützigkeit sind gegenwärtig
anhängig und welche Fallkonstellation liegt der beabsichtigten Entziehung je-
weils zugrunde?

22. 08. 2012

Dr. Lasotta CDU

Kleine Anfrage

des Abg. Dr. Bernhard Lasotta CDU

und

Antwort

des Innenministeriums

Verbot und Entziehung der Gemeinnützigkeit 

extremistischer Vereine
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B e g r ü n d u n g

Nachdem die Landesregierung sich bei der Vorstellung des Verfassungsschutz -
berichts nicht konkret zu Vereinsverboten und den dafür nötigen Voraussetzun-
gen geäußert hat, hieran jedoch ein erhebliches öffentliches Interesse besteht, soll
die Anfrage die nötige Konkretisierung abfragen. Ebenso ist es für mögliche
Spender von erheblichem Interesse zu erfahren, ob Vereinen die Gemeinnützig-
keit entzogen wurde.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 21. September 2012 Nr. 4-1113.5/0 beantwortet das Innen -
ministerium in Abstimmung mit dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um einen eingetragenen Verein
zu verbieten?

Das Verbot von Vereinen richtet sich nach dem Gesetz zur Regelung des öffent -
lichen Vereinsrechts (VereinsG). Das VereinsG ist zur Ausführung des Artikel 9
Grundgesetz (Vereinigungsfreiheit) ergangen. Verfassungsrechtlichen Schutz ge-
nießt die Vereinigung im Sinne des § 2 Absatz 1 VereinsG. Auf die Eintragung
 eines Vereins im (zivilrechtlichen) Vereinsregister kommt es nicht an.

Für ein Verbot müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Es muss ein Verein vorliegen, also eine Vereinigung, zu der sich eine Mehrheit
natürlicher oder juristischer Personen für längere Zeit zu einem gemeinsamen
Zweck freiwillig zusammengeschlossen und einer organisierten Willensbildung
unterworfen hat. Ein loser Zusammenschluss genügt nicht. 

Es muss ein Verbotstatbestand erfüllt sein. Für alle Vereine gelten die Verbots-
gründe des § 3 VereinsG. Danach darf ein Verein verboten werden, wenn der
Zweck oder die Tätigkeiten des Vereins den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder
sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder den Gedanken der Völkerver-
ständigung richten. 

Ausländervereine können darüber hinaus aus den in § 14 Abs. 2 VereinsG gere-
gelten Gründen verboten werden. Ausländervereine sind Vereine, deren Mitglie-
der oder Leiter sämtlich oder überwiegend Ausländer sind. Sie dürfen verboten
werden, soweit ihr Zweck oder ihre Tätigkeit

1. die politische Willensbildung in der Bundesrepublik Deutschland oder das
friedliche Zusammenleben von Deutschen und Ausländern oder von verschie-
denen Ausländergruppen im Bundesgebiet, die öffentliche Sicherheit oder Ord-
nung oder sonstige erhebliche Interessen der Bundesrepublik Deutschland be-
einträchtigt oder gefährdet,

2. den völkerrechtlichen Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland zu -
widerläuft,

3. Bestrebungen außerhalb des Bundesgebiets fördert, deren Ziele oder Mittel mit
den Grundwerten einer die Würde des Menschen achtenden staatlichen Ord-
nung unvereinbar sind,

4. Gewaltanwendung als Mittel zur Durchsetzung politischer, religiöser oder
sons tiger Belange unterstützt, befürwortet oder hervorrufen soll oder

5. Vereinigungen innerhalb oder außerhalb des Bundesgebiets unterstützt, die An-
schläge gegen Personen oder Sachen veranlassen, befürworten oder androhen.
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Für ausländische Vereine im Sinne des § 15 VereinsG, also Vereine mit Sitz im
Ausland, gilt § 14 VereinsG entsprechend.

Das Verhalten der Mitglieder muss dem Verein zugerechnet werden können.

Die genannten Verbotsvoraussetzungen müssen beweiskräftig vor Gericht nach-
gewiesen werden können.

2. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um einem Verein die Gemein -
nützigkeit zu entziehen?

Die steuerliche Gemeinnützigkeit von Vereinen ist in den §§ 51 bis 68 Abgaben-
ordnung (AO) geregelt. Die steuerliche Anerkennung der Gemeinnützigkeit setzt
u. a. voraus, dass ein Verein gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke
selbstlos, ausschließlich und unmittelbar verfolgt. Die steuerbegünstigten Zwecke
müssen in der Satzung klar und eindeutig verankert sein. Außerdem muss die
tatsächliche Geschäftsführung den Satzungsbestimmungen und sonstigen gesetz-
lichen Vorgaben in den §§ 51 ff. AO entsprechen.

Ein Verein muss alle in den §§ 51 bis 68 AO genannten Voraussetzungen erfüllen,
wenn er die Gemeinnützigkeit erstmals erhalten bzw. behalten will. Verstößt ein
gemeinnütziger Verein gegen diese Vorschriften, so kann die Gemeinnützigkeit
entzogen werden. Bei einem schwerwiegenden Verstoß entfällt die Gemein -
nützigkeit u. U. von Anfang an. Dementsprechend können nicht nur schwerwie-
gende Verstöße gegen die Gemeinnützigkeitsvorschriften zur Aberkennung der
Gemeinnützigkeit führen, sondern auch vordergründig leichtere Verstöße, die der
Verein begeht und nicht beseitigt. Je nach Art des Verstoßes wird den Vereinen
jedoch vor dem tatsächlichen Entzug der Gemeinnützigkeit eine Frist eingeräumt,
innerhalb derer sie den ordnungsgemäßen Zustand wieder herstellen müssen.

3. Welche Vereine wurden in Baden-Württemberg in den vergangenen zwei Jah-
ren mit welcher Begründung verboten?

In den vergangenen zwei Jahren wurde ein Vereinsverbot verfügt. Adressat der
Verfügung war der „Hells Angels Motorcycle Club Charter Borderland“. Begrün-
det wurde das Verbot damit, dass der Zweck und die Tätigkeit des Vereins den
Strafgesetzen zuwiderlaufen. 

4. Welchen Vereinen wurde in Baden-Württemberg in den vergangenen zwei Jah-
ren die Gemeinnützigkeit entzogen?

Seit dem 1. Oktober 2010 wurden insgesamt zwölf Vereinen wegen eines Bezugs
zum Extremismus die Gemeinnützigkeit entzogen. Aufgrund der Pflicht zur Wah-
rung des Steuergeheimnisses gemäß § 30 AO dürfen Vereine, deren Gemein -
nützigkeit entzogen wurde, nicht genannt werden. 

5. Wie viele Verbotsverfahren verfolgt sie derzeit noch mit welcher Begründung?

Das unter Frage 3 genannte Verbotsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Mo-
mentan erfolgt die gerichtliche Überprüfung.

Die Prüfung, ob weitere Verbotsverfügungen erlassen werden können, wird fort-
laufend vorgenommen. Aktuell gibt es zwei Vorprüfungen für Verbotsverfahren.
Ob die vorliegenden Informationen für eine Verbotsverfügung ausreichen, kann
abschließend noch nicht beurteilt werden. In beiden Fällen ist Gegenstand der
Prüfung die Frage, ob Zweck und Tätigkeit des Vereins den Strafgesetzen zu -
widerlaufen.
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6. Wie viele Verfahren zur Entziehung der Gemeinnützigkeit sind gegenwärtig
 anhängig und welche Fallkonstellation liegt der beabsichtigten Entziehung
 jeweils zugrunde?

Es können keine Zahlen über sämtliche Fälle des Entzugs der Gemeinnützigkeit
von gemeinnützigen Vereinen ermittelt werden, da diese Daten nicht automati-
siert abrufbar sind. Deshalb kann auch keine allgemeine Aussage zu den Fall -
konstellationen gemacht werden. 

Aktuell sind drei Vorgänge wegen der Entziehung der Gemeinnützigkeit aufgrund
eines Bezugs zum Extremismus streitig (im Rechtsbehelfsverfahren beim Finanz-
amt bzw. vor Gericht anhängig). 

In allen Fällen erfolgte der Entzug der Gemeinnützigkeit aufgrund der Mitteilung
von Erkenntnissen durch das Landesamt für Verfassungsschutz, die nach einge-
hender Prüfung durch die Oberfinanzdirektion und die zuständigen Finanzämter
als belastbar eingestuft worden waren.

Gall

Innenminister
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